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ELFA

European Law Faculties Association

An die

Europäischen Minister für Erziehung und Bildung

EU-Kommissarin für Bildung, Frau V. Reding

Bologna-Erklärung der Europäischen Bildungsminister – 

ELFA-Stellungnahme zur Folgekonferenz in Prag im Mai 2001

Sehr gehrte Damen und Herren,

In ELFA, der Europäischen Vereinigung der juristischen Fakultäten. sind knapp die Hälfte der europäischen Rechtsfakultäten organisiert. ELFA wurde 1995 gegründet und koordiniert Aktivitäten in allen Bereichen, die die Juristenausbildung und Fortbildung in Europa betreffen. Ein besonderes Anliegen ist uns die Mobilität von Studenten und Professoren. Wir organisieren jährliche Konferenzen, auf denen aktuelle Fragen der juristischen Ausbildung unter anderem mit Politikern und Experten diskutiert werden.

Die letzten beiden Jahreskonferenzen fanden in Amsterdam vom 24. bis 25. Februar 2000 und in Mailand vom 23. bis 24. Februar 2001 statt. Sie waren einer Erörterung der Gemeinsamen Erklärung der europäischen Bildungsminister anläßlich ihres Zusammentreffens in Bologna vom 19. Juli 1999 gewidmet (im folgenden: die Bologna-Erklärung). ELFA hat sich naturgemäß mit den Folgen der Erklärung für die Juristenausbildung in Europa beschäftigt. Die Materialien für diese Konferenzen sind in unserer Zeitschrift „newsletter“ publiziert und auf unserer Website (http://elfa.bham.ac.uk) zu finden. ELFA hat noch keine endgültige Position zu den der Bologna-Erklärung zugrunde liegenden Vorstellungen und den Vorschlägen im einzelnen bezogen. ELFA möchte dennoch Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte lenken, soweit seine Mitglieder in den juristischen Fakultäten betroffen sind. Einige Punkte verlangen eine sorgfältige Erörterung, an denen ELFA gerne in Zukunft mitwirken möchte.

ELFA unterstützt zunächst den Ausgangspunkt der Bologna-Erklärung, nämlich das allgemeine Anliegen für die Qualität, Transparenz und Mobilität im (juristischen) Studium in Europa, eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Universitäten in einer sich globalisierenden Welt, das Streben nach größerer Paßgenauigkeit und Vergleichbarkeit der Systeme universitärer Ausbildung, eine Reduzierung der Studienabbrecherzahlen auch in juristischen Fakultäten und eine stärkere Orientierung der Universitätsabschlüsse an den Bedürfnissen eines sich ändernden Arbeitsmarktes, wobei hohe akademische Standards im europäischen Raum der Juristenausbildung durchgesetzt werden müssen. Einem Raum europäischer Universitätsbildung muss ein Raum europäischer Rechtsausbildung parallel laufen. Dies muss natürlich um einen Raum europäischer juristischer Berufspraxis ergänzt werden.

ELFA möchte Sie auf einige Punkte hinweisen, die nach unserer vorläufigen Einschätzung noch nicht hinreichend durch die Bologna-Erklärung abgedeckt sind:

1. Die Bologna-Erklärung wird gewöhnlich in Verbindung gebracht mit einem sog. Drei/Fünf/Acht-Jahresmodell von Hochschulabschlüssen. Dieses Modell hat den Vorteil einer gewissen Einfachheit und Transparenz, ist aber nicht voll kompatibel mit den Notwendigkeiten und Bedingungen einer berufsbezogenen Ausbildung und Weiterbildung wie etwa im Bereich der Rechtswissenschaft. ELFA bittet die verantwortlichen Personen, die mit der Umsetzung der Bologna-Erklärung betraut sind, mehr Aufmerksamkeit den spezifischen Bedürfnissen und Standards eines berufsqualifizierenden Studiums zu widmen. Für die Juristenausbildung ist dies um so wichtiger,  weil die gegenseitige Anerkennung von Hochschulabschlüssen und die Niederlassungsfreiheit für Anwälte durch die EG-Richtlinien 89/48 und 98/5 bereits weitgehend ermöglicht ist. Es scheint deshalb notwendig, auch auf einer europäischen Ebene die Mindeststandards der akademischen und praktischen Ausbildung zu koordinieren, die Zugang zum Beruf des Juristen erlauben. Dies würde auch mithelfen, Wettbewerbsverzerrungen bei der Ausübung juristischer Berufe zu vermeiden, die im Moment durch verschiedene Anforderungen und unterschiedliche Zeitdauer des Rechtsstudiums und der juristischen Ausbildung hervorgerufen werden.

2. Der Nachvollzug der Empfehlungen, wie sie in der Bologna-Erklärung enthalten sind, dürfte als wichtigste Auswirkung auf die Juristenausbildung, wie sie von den Mitgliedsfakultäten von ELFA angeboten wird, haben, dass bereits nach drei Jahren ein Bachelor-Abschluss ermöglicht wird – eine Möglichkeit, die bereits im Vereinten Königreich und theoretisch auch in Frankreich existiert, die aber von den meisten europäischen Rechtsordnungen bislang noch nicht angeboten wird. Einige Länder und einige Mitgliedsfakultäten sind dabei oder haben dies bereits getan, den Jurastudenten nach drei Jahren juristischer Ausbildung den Bachelor-Abschluss als eine Art „Ausbildung im Schnellverfahren“ zu ermöglichen. Dieser Abschluss wird jedoch nicht, und kann auch nicht den sofortigen Zugang zu juristischen Berufen (als Anwalt, Richter, Staatsanwalt, Staatsbeamter, Justitiar eines Unternehmens oder eines Verbandes) ermöglichen. Fast alle europäischen Rechtsordnungen (mit Ausnahme von Spanien) verlangen eine erheblich darüber hinausgehende theoretische und/oder praktische Ausbildung von mindestens zwei weiteren Jahren, in verschiedenen Rechtsordnungen sogar mehr. ELFA ist dabei zu untersuchen, ob das Modell, welches der Bologna-Erklärung zugrunde liegt, dem Rechtsstudium und der Juristenausbildung in der Weise angepaßt werden könnte, dass der Zugang zu den juristischen Berufen nach insgesamt durchschnittlich fünf Jahren Studium und praktischer Ausbildung ermöglicht werden könnte, die aus einer Universitätsphase von mindestens drei Jahren bestünde und mit einer zweiten Phase von weiteren zwei Jahren mit spezialisierter theoretischer und zusätzlicher praktischer Ausbildung (Master?) abschlösse. Solch ein Modell von Mindestvoraussetzungen für den Zugang zu juristischen Berufen könnte das Rechtsstudium in Europa besser verzahnen und vergleichbar machen. Es könnte dazu beitragen, die teilweise außerordentliche und bedauernswerte Länge der Ausbildung zu vermeiden, bevor ein junger Jurastudent einen juristischen Beruf ausüben kann, sollte jedoch in einer ersten Phase als ein freiwilliges, nur empfohlenes Modell eingeführt werden.

3. Ob diese zwei Phasen der Juristenausbildung und Praxis mit unterschiedlichen Bachelor- und Master-Abschlüssen beendet werden sollten, muss weiterer Diskussion vorbehalten sein. Viele Mitgliedsfakultäten von ELFA ermöglichen den Erwerb eines Magisters als ein zusätzliches Diplom für Studenten, die bereits einen juristischen Abschluss haben. Dieser Magisterabschluss ist nicht, und sollte es auch nicht sein, eine Voraussetzung für den Zugang zu juristischen Berufen, sondern dokumentiert eine Art von spezialisierter juristischer oder interdisziplinärer Ausbildung, die die beruflichen Möglichkeiten des Absolventen verbessert. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Kraus-Entscheidung vom 31. 3.1993 die Bedeutung eines solchen Abschlusses für die Freizügigkeit in der Europäischen Union hervorgehoben. ELFA geht davon aus, dass die Bologna-Erklärung keinen Einfluss auf die zunehmende Bedeutung und Beliebtheit dieser zusätzlichen Abschlüsse für die Spezialisierung und die Berufsaussichten der Absolventen von Rechtsfakultäten hat. 

4. Die Bologna-Erklärung schweigt zu zwei weiteren zentralen Punkten in der gegenwärtigen Debatte um die Universitätsausbildung, wobei der erste Punkt sich auf den Zugang zum Jurastudium bezieht. Einige aber nicht alle Rechtsordnungen beschränken oder kontrollieren den Zugang zum juristischen Studium; daran nehmen auch ELFA-Fakultäten teil. Es gibt etwa unterschiedliche Vorschriften über den numerus clausus, Eingangsexamina, Zwischenprüfungen usw. Hier besteht keinerlei Einheitlichkeit in Europa hinsichtlich des Zugangs zum juristischen Studium, und es erscheint schwierig anzunehmen, dass dies je möglich sein sollte. ELFAs Hauptanliegen war immer die Förderung der Mobilität von Studierenden und Lehrenden im Rahmen der existierenden Erasmus- und Sokrates-Programme. Es ist daher für ELFA ganz wichtig, dass die Konsequenzen der Bologna-Erklärung für die Mobilität einmal zugelassener Studenten mit berücksichtigt werden. ELFA geht davon aus, dass im Regelfall jeder Student die Möglichkeit haben sollte, wenigstens ein Semester an einer ausländischen Rechtsfakultät zu studieren, bevor ein juristischer Studienabschluss erfolgt.

5. Der zweite Punkt, zu dem die Bologna-Erklärung schweigt, betrifft die Finanzierung der Universitätsausbildung. Die meisten europäischen Rechtsordnungen kennen ein System öffentlicher Finanzierung, aber dieser Konsens scheint ins Schwanken zu geraten. In Deutschland ist etwa eine private Rechtsschule in Hamburg, die Bucerius- law-school gegründet worden, wo der Zugang sehr beschränkt ist und erhebliche Studiengebühren verlangt werden (mit der Möglichkeit, Stipendien zu bekommen). Private Rechtsfakultäten, die über Studiengebühren finanziert werden, erfreuen sich großer Beliebtheit in osteuropäischen Ländern (z.B. Polen,  Estland, Ungarn, Tschechien). ELFA ist besorgt, dass finanzielle Engpässe in allen europäischen Rechtsordnungen die Regierungen dazu bringen könnten, sich der öffentlichen Verantwortung für die Finanzierung des Studiums einschließlich der Rechtswissenschaften zu entziehen, was im Ergebnis nur die Verschuldung von jungen Studienabsolventen erhöhen und ihren späteren Erfolg in juristischen Berufen schwieriger machen würde. ELFA würde ein klares Engagement der europäischen Minister für Erziehung und Bildung anlässlich ihres Prager-Treffens begrüßen, die existierende öffentliche Finanzierung der Universitätsausbildung in jedem Fall für die erste Phase der Ausbildung von drei Jahren, wie sie zum Bachelor führt, beizubehalten und auch für die zweite Phase – wenn man dem adaptierten Bologna-Modell folgt – fortzuführen. Dieses Engagement für die öffentliche Finanzierung der Juristenausbildung bis zum Eintreten in juristische Berufe würde auch die wichtige europäische Tradition der Rechtsstaatlichkeit garantieren. Ein solches Engagement würde natürlich nicht verhindern, dass Aufbaustudien und sonstige postgraduierte Studiengänge auch mit Hilfe von Studiengebühren finanziert werden können.

6. ELFA beabsichtigt eine Befragung der Mitgliedsfakultäten vorzunehmen, um die praktischen Erfahrungen mit dem ECTS-System zu evaluieren und zu prüfen, inwieweit es möglich ist, das bisherige System der Übertragung von Kreditpunkten zu erweitern und zu einem System der Zusammenrechnung von Kreditpunkten in Richtung auf einen Studienabschluss weiter zu entwickeln. Im Moment sind die existierenden Methoden der Bewertung und Notengebung im Rechtsstudium in Europa außerordentlich unterschiedlich, und einfache Lösungen, um diese Schwierigkeiten zu überwinden, sind nicht leicht zu finden. Nach Meinung von ELFA wird noch erhebliche Arbeit erforderlich sein, um das ECTS-System als einen wirklichen und verläßlichen Qualitätsindikator der Universitätsausbildung fortzuentwickeln. 

